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11. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe 
 
Formular 11.1 ist am Ende des Kapitels 11 beigefügt. 
 
Hinweis: 
Spalte 4 des Formulars 11.1 kann nicht editiert werden, über ein Drop-Down-Menü kann nur 
eine Umgangsart ausgewählt werden, aber es können nicht mehrere Umgangsarten gemäß 
AwSV festgelegt werden. Tetrapodales Zinkoxid wird hergestellt und als fertiges Produkt ge-
lagert. Die angegebenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden primär verwendet. Die 
Lagerung dieser Stoffe erfolgt im Denios-Gefahrstoffschrank.  
 
Sicherheitsdatenblätter zu den wassergefährdenden Stoffen sind als Anlagen 3.5.1.1ff am 
Ende des Kapitels 3 dem Antrag beigefügt.  
 
 

11.2 Anlagen zum Lagern flüssiger wassergefährdender Stoffe 
 
Die flüssigen wassergefährdenden und entzündbaren Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
werden im Denios-Gefahrstoffschrank gelagert. Der Gefahrstoffschrank ist im Kapitel 7.2 be-
schrieben und verfügt unterhalb der Regalebenen über eine chemikalienbeständige AwSV-
Auffangwanne aus Stahlblech mit einem Rückhaltevolumen von 22 l. Da mindestens 10 % der 
gesamten Lagermenge, wenigstens jedoch der Rauminhalt des größten Behältnisses zurück-
gehalten werden müssen, ergibt sich ein max. Lagervolumen von 220 l. Sofern nur Behälter 
mit einem Einzelvolumen von bis zu 20 l gelagert werden, kann gemäß § 31 AwSV auf ein 
definiertes Rückhaltevolumen verzichtet werden, sofern eine flüssigkeitsundurchlässige Flä-
che vorhanden ist, ausgetretene wassergefährdende Stoffe schnell aufgenommen werden 
können und die Schadenbeseitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln gefahrlos möglich ist. 
 
Unabhängig von der tatsächlichen Wassergefährdungsklasse der gelagerten flüssigen Mittel 
ist der Denios-Gefahrstoffschrank bei einer max. Lagerkapazität von 0,22 m3 in die Gefähr-
dungsstufe A gemäß § 39 AwSV einzustufen. Da im Formular 11.2 für den Denios-Gefahr-
stoffschrank keine sinnvollen Angaben gemacht werden können, entfällt dieses. 
 
Der bestehende unterirdische Heizöltank zur Versorgung der Heizungsanlage für den Bü-
rotrakt mit einem Volumen von 10.000 l fällt in die Gefährdungsstufe B gemäß § 39 AwSV. 
Eine aktuelle, mängelfreie Prüfbescheinigung des Tanks ist als Anlage 11.2 am Ende des Ka-
pitels 11 beigefügt.  
 
 

11.3 Anlagen zum Lagern fester wassergefährdender Stoffe 
 
Formular 11.3 ist am Ende des Kapitels 11 beigefügt. Das hergestellte Produkt t-ZnO wird in 
Gebinden im GMP-Lager (Raum EG 19) gelagert. Die Gebinde entsprechen den gefahrgut- 
bzw. transportrechtlichen Vorschriften bzw. sind diesen gleichwertig. Das GMP-Lager ist kli-
matisiert und verfügt über einen flüssigkeitsdichten und ebenen Boden ohne Bodeneinläufe. 
Sofern t-ZnO, z.B. durch einen Unfall, austritt, ist die Havarie schnell erkennbar und der Fest-
stoff wird sofort aufgenommen. Die Gesamtlagerkapazität für die Pharmaqualität sowie die 
beiden technischen Qualitäten beträgt in Summe 1.500 kg. Die Lagerkapazität für die einzel-
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nen Qualitäten können variieren, wobei die Gesamtlagerkapazität von 1.500 kg nicht über-
schritten wird. Das GMP-Lager für den Feststoff t-ZnO mit der WGK 2 ist in die Gefährdungs-
stufe A gemäß § 39 AwSV einzustufen. 
 
 

11.4 Anlagen zum Abfüllen / Umschlagen wassergefährdender flüssiger Stoffe 
 
Am Standort werden keine Anlagen zum Abfüllen oder Umschlagen wassergefährdender Flüs-
sigkeiten betrieben; Formular 11.4 entfällt. Zink sowie die Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
werden über den Wareneingang auf der Süd-Ost-Seite des Gebäudes angenommen und im 
Lager Ausgangsstoffe (Raum EG 18) bzw. im Gefahrstoffschrank (aufgestellt im Raum EG 20) 
bis zur weiteren Verwendung gelagert. 
 
 

11.5 HBV-Anlagen 
 
Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe werden als 
HBV-Anlagen bezeichnet. Auf den Produktionslinien 1 und 2 wird mit Hilfe der Öfen aus Zink, 
einem nicht wassergefährdenden Feststoff, durch Oxidation tetrapodales Zinkoxid hergestellt. 
t-ZnO ist als wassergefährdender Feststoff in WGK 2 eingestuft. Insofern stellen die Produkti-
onslinien Anlagen zur Herstellung eines wassergefährdenden Feststoffes dar.  
 
Produktionsräume, Materialschleusen und angrenzende Räume für die Vorbereitung und Ver-
packung des hergestellten Produktes sind als Reinräume ausgeführt. Die Räume verfügen 
über ebene, chemikalienbeständige und leicht zu reinigende Böden und Oberflächen gemäß 
GMP-Standard. Versehentlich verschüttete Feststoffe auf dem Boden der Reinräume werden 
schnell und zuverlässig erkannt, zurückgehalten und aufgenommen; Formular 11.5 entfällt. 
 
Die neue Trafo-Kompaktstation ist im Kapitel 3.2 beschrieben, s. auch Anlagen 3.2.1ff. Im 
Transformator wird Isolieröl als Kühlmittel in einer Menge von ca. 633 kg eingesetzt, z.B. vom 
Typ Nytro Taurus oder vergleichbar. Bei einer Dichte von 0,874 kg/l (bei 15 °C) entspricht die 
Menge einem Volumen von 724,3 l. Das verwendete Isolieröl ist in WGK 1 eingestuft, s. auch 
Sicherheitsdatenblatt (Anlage 3.5.1.12 am Ende des Kapitels 3). Die Anlage ist in die Gefähr-
dungsstufe A gemäß § 39 AwSV einzustufen. Die Trafo-Kompaktstation verfügt über einen 
ölundurchlässigen Betonboden, der zertifiziert ist und die Grundsatzanforderungen der AwSV 
erfüllt. 
 
 

11.6 Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefährdender Stoffe 
 
In der raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) für die Klimatisierung und Temperierung der 
Produktions- und Reinräume wird Antifrogen N als Gemisch aus Ethylenglykol und Wasser als 
Wärmeträger, Frost- und Korrosionsschutzmittel in einem geschlossenen, technisch dichten 
System eingesetzt. Alle verwendeten Rohrleitungen, Armaturen und Anschlüsse sind für das 
eingesetzte Medium und die auftretenden Belastungen (Druck, Temperatur) ausgelegt und 
gemäß technischem Regelwerk installiert. Die Rohrleitungen einschließlich Werks- und Mon-
tageschweißnähten werden bei der Installation der Anlagen auf Dichtigkeit geprüft. Die Prü-
fungen werden dokumentiert. Die eingesetzten Rohrleitungen entsprechen den Anforderun-
gen der AwSV; Formular 11.6 kann entfallen. 
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11.7 Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen 
 
Die max. Lagerkapazität im GMP-Lager beträgt 1.500 kg für Feststoffe der WGK 2. Die Kapa-
zität des Gefahrstoffschrankes beträgt max. 220 l bzw. ca. 220 kg an Flüssigkeiten der WGK 
1 bis 3. Im gesamten Produktionsprozess zur Herstellung von t-ZnO sind nur wenige Kilo-
gramm Feststoff vorhanden. Zinkoxid ist ein nicht brennbarer Feststoff der Lagerklasse / LGK 
13 gemäß TRGS 510. Aufgrund der sehr geringen Stoffmengen an wassergefährdenden Stof-
fen fällt das Vorhaben mit den o.a. Teilanlagen nicht in den Anwendungsbereich der Lösch-
wasser-Rückhalte-Richtlinie / LöRüRL. Eine Rückhaltung von Löschwasser ist nicht erforder-
lich; Formular 11.7 entfällt.  
  



Formular 11.1

Antragsteller: Phi-Stone AG
Aktenzeichen: Herstellung von tetrapodalem Zinkoxid
Erstelldatum: 14.03.2025  Version: 20250314 R0  Erstellt mit: ELiA-2.8-b6

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE
Nr.

Bezeichnung des Stoffes/Gemisches Aggregatzustand
gem. § 2 (5) - (7)

AwSV

Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27)
AwSV

Dichte
[g/cm³]

Wassergefährdungsklass
e

(WGK) nach AwSV

Selbsteinstufung
nach

AwSV

1 2 3 4 5 6 7

0007 Zinkoxid Pharma Qualität / Zinkoxid fest Lagern
nicht 
bestimmt

2

0007 Zinkoxid Technische Qualität A / Zinkoxid fest Lagern
nicht 
bestimmt

2

0007 Zinkoxid Technische Qualität B / Zinkoxid fest Lagern
nicht 
bestimmt

2

0005
Antifrogen-N-Wassergemisch 34% / 
Ethandiol

flüssig Verwenden 1,1138 1

Heizöl EL / Heizöl flüssig Verwenden 0,852 2

0009
Reinigungstücher, z.B. Texwipe / Propan-2-
ol

flüssig Lagern 0,89 1

0009 perform classic alcohol EP flüssig Lagern 0,89 1

0009 quartamon med flüssig Lagern 1,01 2

0009 Isopropanol 70 % / Propan-2-ol flüssig Lagern 0,785 1

0009 Isopropanol 100 % / Propan-2-ol flüssig Lagern 0,785 1

0008 Trafoöl Nytro Taurus / Isolieröl flüssig Verwenden 0,874 1

0005 R32 / Difluormethan gasförmig Verwenden 1,1 1

1/1
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DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kiel
Suchskrug 4, 24107 Kiel
Tel.: 0431/5467-0 Fax: 0431/5467-111

Phi-Stone AG
Eiderkamp 33
24220 Flintbek

DEKRA-ID: 00008540140M
Prüfberichts-Nr.: S072066005162 0
Datum der Prüfung: 31.01.2025

Hersteller: Apparatebau Bierdorf W.
Krämer

Baujahr: 1981
Wasserschutzgebiet: kein Wasserschutzgebiet
Lagergut: Heizöl
Wassergefährdungsklasse: 2
Gefährdungsstufe: B
Maßgebendes Volumen
flüssiger Stoffe [m³]:

10,00

Kundennummer: 0214038811

Betreiberinformation:
Der Betreiber der Anlage wurde vom Sachverständigen darüber informiert, diesen Prüfbericht aufzubewahren, bei der
nächsten Prüfung vorzulegen und dass er verpflichtet ist, geringfügige Mängel innerhalb von 6 Monaten und erhebliche oder
gefährliche Mängel unverzüglich beheben zu lassen, ggf. durch Beauftragung eines Fachbetriebes nach
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und zur evtl. Nachprüfung der Anlage durch Sachverständige nach § 53 AwSV.
Die zuständige Behörde erhält eine Kopie des Prüfberichtes.

Ergebnis der Prüfung: keine Mängel Nächste wiederkehrende Prüfung: 01/2030

Die Sachverständige
Dipl.-Ing. (FH) Anja Bohlen Datum: 07.02.2025

A
w
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V
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0

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

Prüfbericht
Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV

Anlagenart: Heizölverbraucheranlage (Lageranlage)
Prüfungsart: Wiederkehrende Prüfung

Auftraggeber: Phi-Stone AG, Eiderkamp 33, 24220 Flintbek
Betreiber: siehe Auftraggeber
Rechnungsempfänger: siehe Auftraggeber
Besichtigungsort: siehe Auftraggeber
Behörde: Kreis Rendsburg/Eckernförde Untere Wasserbehörde, Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg

Prüfumfang: Ordnungsprüfung / Technische Prüfung

Technische Prüfung: Äußere Prüfung, Leckanzeigegerät Tank

Bemerkungen/Hinweise:

1 Vorzeitige Prüfung auf Wunsch des neuen Betreibers.

AwSV Abweichung §68 Abs 3

Keine Abweichung

Anlagenspezifikation:

D
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lik
at



DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau und Immobilien
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DEKRA-ID: 00008540140M
Prüfberichts-Nr.: S072066005162 0
Datum der Prüfung: 31.01.2025

Hersteller: Apparatebau Bierdorf W.
Krämer

Baujahr: 1981
Wasserschutzgebiet: kein Wasserschutzgebiet
Lagergut: Heizöl
Wassergefährdungsklasse: 2
Gefährdungsstufe: B
Maßgebendes Volumen
flüssiger Stoffe [m³]:

10,00

Kundennummer: 0214038811

A
w

S
V

-0
1-

01
0

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

Tank:
Aufstellungsart: im Freien Tankart: zylindrischer Tank
Bauart: doppelwandig Verlegeart: unterirdisch
Tank-Nr.: 03/48141 Zul.-Nr./DIN Tank: 6608D
Werkstoff: Stahl Anzahl Tanks: 1
Anzahl Tankkammern: 1

Schutz Tank:
Leckanzeigegerät: ja Zul.-Nr. Leckanzeiger: Z-65.24-380
Grenzwertgeber: ja
Füllstandsanzeige: ja
Be-/ Entlüftungsleitung: ja

Befüllleitung:
Bauart: einwandig
Verlegeart: oberirdisch
Werkstoff: Stahl

Betriebsrohrleitung:
Bauart: einwandig
Verlegeart: unterirdisch Verlegesystem: Einstrangsystem
Werkstoff: Kupfer

Schutz Betriebsrohrleitung:
Schutzrohr: ja Saugleitung: ja
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Formular 11.3

Antragsteller: Phi-Stone AG
Aktenzeichen: Herstellung von tetrapodalem Zinkoxid
Erstelldatum: 14.03.2025  Version: 20250314 R0  Erstellt mit: ELiA-2.8-b6

11.3 Anlagen zum Lagern fester wassergefährdender Stoffe/Gemische

BE Name/ Bezeichnung des Lagers
lt. Plan

Bezeichnung der
gelagerten Stoffe

Gefähr-
dungs-

stufe gem.
§ 39 AwSV

Lager-
menge

[kg]

Art der Lagerung Verpackungs-
material

Schutz vor
Witterungsein-

flüssen und
versehentlicher
Beschädigung

gem. DWA-A 779

Bauausführungen
der Bodenfläche

gemäß
DWA-A 779

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0007 GMP-Lager EG 19 Zinkoxid Pharma Qualität / Zinkoxid Stufe A 500 Behälter
Zulassung 
gemäß GGVSEB 
oder gleichwertig

klimatisierter 
Raum

Betonboden mit 
Beschichtung

0007 GMP-Lager EG 19
Zinkoxid Technische Qualität A / 
Zinkoxid

Stufe A 500 Behälter
Zulassung 
gemäß GGVSEB 
oder gleichwertig

klimatisierter 
Raum

Betonboden mit 
Beschichtung

0007 GMP-Lager EG 19
Zinkoxid Technische Qualität B / 
Zinkoxid

Stufe A 500 Behälter
Zulassung 
gemäß GGVSEB 
oder gleichwertig

klimatisierter 
Raum

Betonboden mit 
Beschichtung

1/1


	1 Antrag
	1.1 Antrag für eine Genehmigung oder eine Anzeige nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

	Pläne und Ansichten
	Layout

	Gesetzliche Angaben und Dokumentinformation
	Mitgeltende Dokumente
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Einleitung
	Allgemeines
	Einstufung von wassergefährdenden Stoffen
	Sicherheitsmaßnahmen
	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	2 Übersicht wassergefährdende Stoffe
	ONAN Kühlung
	KNAN Kühlung

	3 Zusatzangaben wassergefährdende Stoffe
	4 Übersicht Komponenten
	Transformatorstation/Transformator
	Sicherheitsvorrichtungen


	3 Anlage und Betrieb
	3.3 Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten - Übersicht

	3 Anlage und Betrieb
	3.4 Betriebsgebäude, Maschinen, Apparate, Behälter

	3 Anlage und Betrieb
	3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen

	MSDS Antifrogen N
	MSDS Antifrogen N 34 Vol.%
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)
	EG-Nummer
	Index-Nr. in CLP Anhang VI

	CAS-Nummer
	
	Alternative Bezeichnung(en)


	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer
	Notfallinformationsdienst
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	

	
	

	
	

	- gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Identifikatoren
	REACH Reg.-Nr.
	EG-Nr.
	CAS-Nr.
	Index-Nr.


	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	


	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- spezifische Hinweise/Angaben


	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- explosionsfähige Atmosphären
	- durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

	
	- Anforderungen an die Belüftung
	- spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	- Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

	- geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	Für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Materialstärke
	- Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
	- Schutzhandschuhe - Spritzschutz
	Art des Materials

	- sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aussehen
	Aggregatzustand

	
	Geruch

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	pH-Wert
	Explosionsgrenzen
	- untere Explosionsgrenze (UEG)

	Dampfdruck
	Löslichkeit(en)
	- Wasserlöslichkeit

	Verteilungskoeffizient
	- n-Octanol/Wasser (log KOW)

	Selbstentzündungstemperatur
	Viskosität
	- kinematische Viskosität

	Explosive Eigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Festkörpergehalt


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	Bei Erwärmung:

	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	
	

	
	

	
	


	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr



	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	
	
	
	


	
	
	
	


	Biologische Abbaubarkeit

	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	
	
	


	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Abfallbehandlung relevante Angaben
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall
	

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	Klasse

	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	Umweltgefährdender Stoff (aquatische Umwelt)

	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Klassifizierungscode
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Umweltgefahren
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Umweltgefahren
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	VOC-Decopaint-Richtlinie 2004/42/EC
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
	VOC-Gehalt


	Nationale Vorschriften (Österreich)
	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)
	- VbF (Gruppe und Gefahrenklasse)


	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)


	Nationale Vorschriften Schweiz
	Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)

	Nationale Verzeichnisse

	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss

	 -  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Bezeichnung des Stoffs
	Artikelnummer
	Registrierungsnummer (REACH)
	EG-Nummer
	CAS-Nummer

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Identifizierte Verwendungen:

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	Sachkundige Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist
	e-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	


	 -  ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
Signalwort


	2.3 Sonstige Gefahren

	 -  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	Registrierungsnummer (REACH)
	EG-Nummer
	CAS-Nummer
	Summenformel
	Molmasse


	 -  ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 -  ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 -  ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 -  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	Beachtung von sonstigen Informationen
	• Anforderungen an die Belüftung
	• Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 -  ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	Nationale Grenzwerte
	Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

	Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte
	• für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte
	

	• für die Umwelt maßgebliche Werte
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	

	Hautschutz
	• Handschutz
	•  Art des Materials
	• Materialstärke
	• Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
	• sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz
	


	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 -  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aussehen
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Geruchsschwelle

	Sonstige physikalische und chemische Kenngrößen
	pH-Wert
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedebeginn und Siedebereich
	Flammpunkt
	Verdampfungsgeschwindigkeit
	Entzündbarkeit (fest, gasförmig)
	Explosionsgrenzen
	• untere Explosionsgrenze (UEG)
	• obere Explosionsgrenze (OEG)

	Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen
	Dampfdruck
	Dichte
	Dampfdichte
	Relative Dichte
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	Verteilungskoeffizient
	n-Octanol/Wasser (log KOW)

	Selbstentzündungstemperatur
	Zersetzungstemperatur
	Viskosität
	Explosive Eigenschaften
	Oxidierende Eigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Korngröße


	 -  ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 -  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	
	Akute Toxizität
	

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften
	
	• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr

	
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
	• Bei Verschlucken
	• Bei Kontakt mit den Augen
	• Bei Einatmen
	• Bei Berührung mit der Haut

	Sonstige Angaben


	 -  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Prozess der Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	BCF

	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen

	 -  ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

	13.2 Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall
	13.3 Anmerkungen

	 -  ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	Klasse

	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	14.8 Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	• Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	• Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	• Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)


	 -  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	• Verordnung 649/2012/EU über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)
	• Verordnung 1005/2009/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)
	• Verordnung 850/2004/EG über persistente organische Schadstoffe (POP)
	• Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	• Beschränkungen gemäß REACH, Titel VIII
	• Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)/SVHC - Kandidatenliste

	• Seveso Richtlinie
	

	Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II
	Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)
	Verordnung 98/2013/EU über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung 111/2005/EG zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

	
Nationale Vorschriften (Deutschland)
	• Wassergefährdende Stoffe (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK):
	Kennnummer

	• Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	• Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK):

	Regelungen der Versicherungsträger

	
Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 -  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	16.1 Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	
Wichtige Literatur und Datenquellen
	
Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
	
Haftungsausschluss

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	4 Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage
	4.2 Betriebszustand und Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen

	4 Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage
	4.3 Quellenverzeichnis Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen

	6 Anlagensicherheit
	6.1 Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

	7 Arbeitsschutz
	7.2 Verwendung und Lagerung von Gefahrstoffen

	9 Abfälle
	9.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

	10 Abwasser
	10.12 Niederschlagsentwässerung

	11 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
	11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird

	11 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
	11.3 Anlagen zum Lagern fester wassergefährdender Stoffe/Gemische

	Pläne und Ansichten
	Layout

	Pläne und Ansichten
	Layout

	Pläne und Ansichten
	Layout

	Pläne und Ansichten
	Layout

	Pläne und Ansichten
	Modell

	Pläne und Ansichten
	Modell

	Pläne und Ansichten
	Modell

	Pläne und Ansichten
	Modell

	13 Natur, Landschaft und Bodenschutz
	13.1 Angaben zum Betriebsgrundstück und zur Wasserversorgung sowie zu Natur, Landschaft und Bodenschutz

	13 Natur, Landschaft und Bodenschutz
	13.2 Vorprüfung nach § 34 BNatSchG - Allgemeine Angaben

	1. Anlass
	2. Nutzungshistorie, Datengrundlage
	2.1. Datengrundlage
	2.2. Lage des Betriebsgrundstücks
	2.3. Nutzungshistorie

	3. Beschreibung der Produktion
	3.1. Pharmazeutische Zink-Oxid-Produktion
	3.2. Lagerung von Gefahrstoffen
	3.3. Anlieferung / Versand
	3.4. Abfälle und Abfalllagerung, Abwasser
	3.5. Reinluft
	3.6. Trafo
	3.7. Heizöl

	4. Verwendete, erzeugte und freigesetzte Stoffe
	5. Vorhandener Kenntnisstand
	5.1. Geologie / Hydrogeologie (Archivbohrungen)
	5.2. Potenzielle Eintragsorte in Boden und Grundwasser
	5.3. Relevante Schadstoffkategorie und Nachweisverfahren

	6. Beschreibung des Ausgangszustandes
	6.1. Geologie
	6.2. Ausgangszustand Boden
	6.3. Grundwasserbelastung

	7. Bewertung des Ausgangszustandes
	8. Handlungsempfehlungen zur Überwachung
	14 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
	14.1 Klärung des UVP-Erfordernisses

	14 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
	14.3 Angaben zur Ermittlung und Beurteilung der UVP-Pflicht für Anlagen nach dem BImSchG

	14 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
	14.3a UVP-Pflicht oder Einzelfallprüfung

	14 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
	14.3b Vorprüfung des Einzelfalls ("A"- und "S"-Fall) gemäß Anlage 3 UVPG

	15 Chemikaliensicherheit
	15.2 Ozonschicht- und klimaschädliche Stoffe




